
 

Stadtverwaltung - Postfach 11 40 : 71365 Weinstadt Große Kreisstadt Weinstadt
Baurechtsamt

Poststraße 17

71384 Weinstadt

71384 Weinstadt

 

Datum 25.05.2020

Aktenzeichen: DE:Antwort bitte angeben)
Vorhaben: Antrag auf Aktenauskunft nach $ 1 Abs. 2 des Landesinformations-

freiheitsgesetz (LIFG)

Sehr geehrter Herru

aufgrund Ihres Schreibens vom 07.05.2020 sowie unseres heutigen Telefonats übersendeich
Ihnen angeschlosseneinen Vergleichsvertrag, mit dem wir im gegenseitigen Einvernehmendie
Streitigkeit über den Anspruch auf Aktenauskunft nach dem LIFG beilegen können.

Sollten Sie der Vereinbarung zustimmen,bitte ich Sie, die von uns bereits unterzeichneten Ver-
träge gegenzuzeichnen und ein Exemplar wieder an uns zurückzusenden. Die zweite Fertigung
ist für Ihre Unterlagen bestimmt.

Sobald die von Ihnen unterzeichnete Fertigung bei uns eingeht, werden wir die Stadtkasse an-
‚weisen, die Verwaltungsgebühr in Höhe von 225,00 € wieder an Sie zurückzuerstatten.

Wenn Sie noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

üßen

 

Anlage

Vertrag (2-fach)

Wir sind für Sie da: . Bankverbindungen:
Mo.- Mi. und Fr. 8 bis 12 Uhr Kreissparkasse Waiblingen BIC SOLADES1WBN IBAN DES6 6025 0010 0001 0160 00

Donnerstag 15 bis 19 Uhr Voba Stuttgart eG BIC VOBADESSXXX IBAN DE93 6009 0100 0000 3510 08
und nach Vereinbarung USt-IdNr. DE 147 216 850 GläubigerIdentifikations-Nr. DE16ZZZ00000072528
www.weinstadt.de Steuer-Nr. 90496/08003



Vergleich

zwischen

Stadt Weinstadt, Baurechtsamt, Poststraße 17 in 71384 Weinstadt

und

Herrn 71384 Weinstadt

Vorbemerkung:

Um die Auseinandersetzung betreffend den Antrag auf Aktenauskunft nach $ 1 Abs. 2

des Landesinformationsfreiheitsgesetzes (LIFG)-Budefinitiv beizulegen,
schließen die Parteien folgenden

Vergleich:

1. Leistungen der Stadt Weinstadt

1.1Die folgenden Verfügungen vom 06.09.2019

e Ablehnung des Antrags auf Aktenauskunft vom 24.06.2019

e (Gebührenbescheid in Höhe von 225,00 €

werdenals nichterteilt erklärt.

1.2 Die bereits entrichtete Verwaltungsgebührin Höhe von 225,00 € wird an Herrn

+tere:

2. Leistungen vonHer

Der Antrag auf Aktenauskunft vom 24.06.2019 sowie der Widerspruch vom

09.10.2019 gegen den Ablehnungs- und Gebührenbescheid werden ersatzlos

zurückgenommen.

3. Schlussbestimmungen

3.1Dervorliegende Vertrag wird ohne Anerkennung einer Rechtspflicht

abgeschlossen.

3.2Mit dem Vollzug des vorliegenden Vertrages erklären sich die beiden Parteien

per Saldo sämtlicher Ansprüchein dieser Streitsache als auseinandergesetzt.



3.3Dervorliegende Vertrag wird in 2 Exemplaren ausgefertigt. Die Parteien

erhalten je ein Exemplar.

3.4 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird

die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungenhiervonnicht berührt.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch

eine wirksame zu ersetzen, deren Zweck dem der weggefallenen Bestimmung

möglichst nahe kommt.

Weinstadt, 25.05.2019 Weinstadt,

 


